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Nr. 30 Donnerstag, 27. Juli 2023

Nr. 1 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, den 01. August 
2023 um 17.00 Uhr findet die Sit-
zung des Bau- und Grundstücksaus-
schusses statt. Treffpunkt zu TOP 
1 ist am Wohnmobilstellplatz. An-
schließend wird die Sitzung im groß-
en Sitzungssaal im Rathaus Mon-
heim fortgesetzt. 
TAGESORDNUNG:
1. Ortstermin: Vorstellung des Sa-

nierungskonzepts für den Wohn-
mobilstellplatz 

2. Bauantrag: Neubau eines Wohn-
hauses auf Fl.-Nr. 816/8, Gmk. It-
zing, Am Bergle 10, 86653 Mon-
heim-Itzing 

3. Bauantrag: Abbruch eines beste-
henden Stadels und Ersatzneubau 
einer Halle auf Fl.-Nr. 48, Gmk. 
Kölburg, Dorfstr. 9 

4. Bauantrag: Erstellung einer Mul-
tifunktionshalle auf Fl.-Nr. 35, 
Gmk. Ried, „Löchle“ 

5. Festlegung einer evtl. Kosten-
teilung für die Feldwegeasphal-
tierung südl. des Baugebietes 
„Nachtweide“, Flotzheim

6. Auswahl der Sanierungsvariante 
für Vogtstraße 13

7. Zuweisung von Pferchflächen in 
Wittesheim und Liederberg für 
Schäfer Huggenberger

8. Schreiben des LRA Donau-Ries 
vom 21.07.2023 wegen Befreiung 
von Bauvorhaben „Am Abtissen-
schlag 31“

9. Aussprache über die Bearbeitung 
der Bankette

anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Eventuelle nachträgliche Er-
gänzungen der öffentlichen Tages-
ordnungspunkte, können Sie auf 
der Homepage der Stadt Mon-
heim www.monheim-bayern.de 
ersehen!

Nr. 2 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 0151/12993033 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!  
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegengenommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 

Straße ist von März bis November 
am Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr 
und am Samstag von 09.00 – 13.00 
Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1 Sitzung des Gemein-
derates Buchdorf

Am Montag, den 31. Juli 2023 
um 19.30 Uhr findet im Sitzungs-
saal im Rathaus Buchdorf die Sit-
zung des Gemeinderates statt. 
TAGESORDNUNG:
1. 2. Änderung des Bebauungspla-

nes „Neureut“; Aufstellungsbe-
schluss und Beschluss über die 
Auslegung nach §3 Abs. 2 BauGB 
hinsichtlich der Neuregelung ent-
lang der Baugrundstücksgrenzen 
sowie der Neudefinition zur (Min-
dest-) Geschossfläche

2. Bauantrag auf Anbau einer Halle 
an die bestehende Halle auf Fl.-
Nr. 665/3, Gmk. Buchdorf, Al-

bert-Proeller-Str. 4
3. Bekanntgaben 
anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Grob 
Erster Bürgermeister

B)  GEMEINDE TAGMERS-
HEIM

Nr. 1 Sitzung des Gemein-
derates Tagmersheim

Am Dienstag, den 01. August 
2023 um 19.30 Uhr findet im Sit-
zungssaal im Gemeindehaus, Am 
Kirchplatz 1 die Sitzung des Ge-
meinderates statt. 
TAGESORDNUNG:
1. Vergabe der Beweissicherung für 

kleine Dorferneuerung
2. Vergabe der Fassadensanierung 

am Gemeindehaus
3. Beratung über weitere Vorgehens-

weise zu PV-Anlagen auf Gemein-
degebäude

Riedelsheimer 
Erste Bürgermeisterin

C) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rögling für 
das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat Rögling hat die 
Haushaltssatzung für 2023 in der 
Sitzung vom 20.06.2023, lfd. Nr. 
199 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne nach Art. 67 und 71 GO geneh-
migungspflichtigen Bestandteile.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Geschäftsstelle 
der VG – Kämmerei –  Zimmer Nr. 
101 amtlich bekannt gemacht. (Art. 
65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO).

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit (Art. 65 
Abs. 3 GO, § 4 BekV).

Rögling, 31.07.2023 
Gemeinde Rögling

Nr. 2 Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rögling 
(Landkreis Donau-Ries) 
für das Haushaltsjahr 
2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt der Gemein-
derat folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2023 wird  
im VERWALTUNGSHAUSHALT  

in den Einnahmen auf  
 € 1.378.541,00 
in den Ausgaben auf  
 € 1.378.541,00 
im VERMÖGENSHAUSHALT  
in den Einnahmen auf  
 € 753.577,00 
in den Ausgaben auf  
 € 753.577,00
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Die Verpflichtungsermächti-

gungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für 

Gemeindesteuern, die für jedes Jahr 
neu festzusetzen sind, werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a)  für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe (A) 
 350 v. H.

b) für die Grundstücke (B)  
 310 v. H.

2. Gewerbesteuer  
nach dem Gewerbeertrag  
 380 v. H.
./.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf € 200.000,00 festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden 

nicht vorgenommen.
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Rögling, 24.07.2023   
GEMEINDE 

Isidor Auernhammer 
Erster Bürgermeister


